












Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über 

die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 

16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 

Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen 

Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des 

Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 

Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 

Malchin, den 22.11.2022 

Dipl.-Kfm. P. Schröder 
Wirtschaftsprüfer 

Dr. Schröder & Korth GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat den Prüfungsbericht mit Schreiben 
vom 14.02.2023 nach Prüfung(§ 14 Abs. 4 KPG) frei gegeben. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 20.09.2023 bis zum 
20.10.2023 in der Kämmerei, Markt 1, Zimmer 205, während der Öffnungszeiten des 
Rathauses zur Einsicht ausgelegt. 

Demmin, 20.09.2023 

gez. Thomas Witkowski 
Bürgermeister 


